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15S gab einmal eine Zeit, da besallen
die Schweizer Biirger das Recht, aul ihren
Reisen in Frankreich einen Degen zu lra-
gen, ein Privileg, das nicht einmal die

gewohnlichen Untertanen des franzosi-

schen Kdnigs genossen.

ES war einmal. Diese Zeit ist schon
lange vorbei. Unser Land ist nicht mehr
eine europdische Militdarmacht, sondern
ein bescheidener Kleinstaat, und wir ma-
chen deshalb keine Anspriiche auf irgend-
welche Vorrechte. Aber auch heute noch
miissen wir verlangen, daBl wenigstens
unsere grundsitzlichen Rechte respektiert
werden. Wie man weil}, war das wihrend
des Krieges sehr oft nicht der Fall. Wir
muBten uns von den nationalsozialisti-
schen Machthabern manche Verletzung
unseres SelbstbewuBtseins gefallen lassen.
Man kann unsern Behorden ihre damalige
Nachgiebigkeit kaum vorwerfen. « Mach
e Fuuscht, wiand kei Hand hidsch!» Heute
aber, wo der Krieg vorbei ist, hat sich un-
sere Lage verbessert. Trotzdem lassen wir
uns auch heute noch manche Demiitigung

gefallen, gegen die wir uns wehren kénnten.

EINE solche MiBBachtung der schwei-
zerischen Wiirde bedeutet die franzosische
Verordnung, gemdf der jeder Schweizer
Biirger widhrend seines Aufenthaltes in
Frankreich tdglich mindestens 500 fran-
zosische Franken — also zirka 14 Schwei-
zer Kranken — zum offiziellen Kurs
wechseln muf. Diese Bestimmung gilt

nicht fir Engliander und Amerikaner, son-
dern nur fiir den schweizerischen Nachbarn,

WIR haben fiir die Note und Schwie-
rigkeiten unserer Schwesterrepublik sicher
immer volles Verstindnis bewiesen. Heute
noch finden in der Schweiz zahllose KFran-
zosen, die flir einige Zeit eingereist sind,
bei Freunden und DBekannten gastfreie
Aufnahme. Um so verletzender ist es, daf3
ein junger Schweizer eine Einladung von
franzosischen Bekannten nicht annehmen

darf.

DASS von dieser Regelung gewisse
Ausnahmen gestattet sind, macht die Sache
nur noch peinlicher. So wird zum Beispiel
fiir  Aktivmitglieder der Gesellschaft
Schweizerischer Maler, Bildhauer und
Architekten diese Verpflichtung um 50 °/,
reduziert, fiir welches Entgegenkommen
Seiner Hxzellenz dem franzdsischen Ge-
sandten vom Zentralvorstand «der aller-
wirmste Dank» ausgesprochen wurde. Die
jungen Kiinstler, die in der Regel noch
nicht Mitglieder der GSMBUA sind und
die einen Frankreich-Aufenthalt besonders
notig hdtten, haben natiirlich keinen An-
teil an dieser «Vergilinstigung».

DIE  wirtschaftlichen  Nachteile,
welche dem FEinzelnen aus der franzosi-
schen Ausnahmebestimmung erwachsen,
sind aber nicht das FEntscheidende. Der
Grund, warum uns die MaBnahme unseres
westlichen Nachbarn so emport, liegt
darin, dal wir sie als Verletzung unserer
nationalen Fhre empfinden.



	Die Sonne scheint für alle Leut

